Skript IHK Lehrgang Wirtschaftsfachwirt 10/08 - Regensburg

Nur zu Schulungszwecken und interner Gebrauch - Weitergabe nicht erlaubt

Verjährung

§ 194 BGB ff

· In der Regel 3 Jahre § 195 BGB

· Bei Grundstücken 10 Jahre § 196 BGB

· § 197 BGB 30 Jahre (z. B. Titel)

s. S. 13




_______________________________________

Gewährleistungsansprüche

= bei Mängeln im   Kauf/ 



    Werkvertrag


438 BGB



634 a BGB


Beginn:
 ab Ablieferung 


       Abnahme




_______________________________________

Hemmung § 203 ff.

Neubeginn der Verjährung § 212 BGB




_______________________________________

Leistungsgegenstand

Stückschuld = Konkreter (einzelner) Gegenstand z. B. bestimmtes Bild

Schuldner hat genau diesen Gegenstand zu leisten

Gattungsschuld = Gegenstand nur der Art nach bestimmt z. B. bestimmte Apfelsorte

Schuldner hat Sache von mittlerer Art und Güte zu leisten § 243 BGB

- sofern nicht vorhanden, muss er sie beschaffen (Beschaffungsschuld) -

Leistungszeit und Leistungsort

generell frei vereinbar, ansonsten § 271 BGB

Fixgeschäft (z. B. Hochzeitskleid)

· Leistung muss zu bestimmter Zeit o. innerhalb einer bestimmten Frist erbracht    werden

§ 323 II Nr. 2 BGB

· Rücktritt § 323 o. Schadenersatz § 325

Leistungsort: § 269 BGB

= Ort an dem der Schuldner seine Leistungshandlung vornehmen muss (frei vereinbar)

· Holschuld: Schuldner hat die Sache bereit zu halten u. den Gläubiger zu benachrichtigen, dass er sie abholen kann

· Schickschuld: Schuldner hat Sache an den Gläubiger abzusenden

Leistungsort
 
Schuldner

Erfolgsort 

Gläubiger

s. z. B. Geldschuld § 270 BGB

· Bringschuld: Schuldner hat Sache dem Gläubiger am vereinbarten Ort zu übergeben

Verbrauchsgüterkauf § 474 BGB (§ 447 BGB gilt hier nicht)



______________________________________

Erlöschen des Schuldverhältnisses: § 362 BGB

Leistung durch Dritte § 267 BGB

(sofern Schuldner nicht selbst in Person zu leisten hat;  § 613 BGB – Arbeitnehmer; 664 – Auftrag)

Teilleistungen (auch bei Geldschuld) muss der Gläubiger nicht annehmen § 266 BGB




______________________________________

Eine Leistungspflicht kann auch durch  Aufrechnung § 387 BGB ff.  erlöschen

Leistung anstatt Erfüllung  § 364 I BGB

z. B. Auto anstatt Geld

Leistung erfüllungshalber § 364 II BGB

z. B. Scheck oder Wechsel anstatt Geld


Schuldverhältnis erlischt erst wenn Betrag gutgeschrieben ist.




_______________________________________

Leistungsstörungen

· Unmöglichkeit = Leistung kann endgültig nicht erbracht werden

· Verzug = Schuldner erbringt Leistung nicht rechtzeitig (Schuldnerverzug) 

oder

Gläubiger nimmt die ordnungsgemäß erbrachte Leistung nicht an (Gläubigerverzug)

· Positive Vertragsverletzung z. B. Verletzung vertraglicher Nebenpflichten

· „vertreten müssen“ s. § 280 I BGB

wird häufig gleich gesetzt mit Verschulden § 276 BGB

Verantwortung für Dritte § 278 BGB

Hat der Schuldner eine vertragliche Pflicht verletzt, so hat der Gläubiger verschiedene Wahlmöglichkeiten
( §§ 280 – 285 BGB) 






(§§ 323, 325, 326 ff. BGB)




______________________________________

Unmöglichkeit = Leistung kann endgültig nicht erbracht werden

· objektive   (= für jedermann)

· subjektive (= für den Schuldner)

· anfänglicher    (= vor Vertragsschluss)

· nachträglicher (= nach Vertragsschluss)

Teilunmöglichkeit


§ 275 I BGB für die Leistungspflicht des Schuldners

§ 275 II BGB (z. B. Ring auf Meeresgrund)


Rechte des Gläubigers s. § 275 IV BGB

Schadenersatz/ Aufwendungsersatz/ Herausgabe des vom Schuldner als Ersatz Empfangengen (z. B. Versicherung)




_______________________________________

Gegenleistungspflicht

§326 BGB


    siehe S. 19 Übersicht




______________________________________

Schuldnerverzug

Verzug: Leistung verzögert; aber noch nachholbar 

(nicht bei Fixgeschäft)

hier Verspätung wie bei Unmöglichkeit

§ 286 BGB


 Folgen § 280 BGB



  § 323 BGB

Annahmeverzug – Gläubigerverzug § 293 ff.

- Folge z. B. Ersatz von Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten)

auf ein vertreten müssen des Gläubigers kommt es nicht an

- kein Rücktrittsrecht oder Schadensersatzanspruch; 

jedoch Haftungserleichterungen § 300 BGB

weitere Rechte:

· Hinterlegung § 372; § 373 I HGB

· Selbsthilfekauf § 373 HGB 383 BGB

· Notverkauf bei leichtverderblichen Waren § 373 II HGB

· Haftung §§ 446, 300 I BGB

________________________________________

Positive Vertragsverletzung (PVV)

früher gesetzlich nicht geregelt (Gesetzeslücke)

Rechtsgüter des Gläubigers werden bei Leistung des Schuldners oder durch mangelhafte Leistung verletzt 

Verletzung von Nebenpflichten oder Schutzpflichten – 280 BGB

§ 280 Abs. 1 BGB regelt als neuer Grundtatbestand für Leistungsstörungen, dass der Schuldner, der eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt, dem Gläubiger den hieraus entstehenden Schaden ersetzen muss. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

Beispiel: Kunde bestellt Heizöl. Dieses wird auch geliefert und in den entsprechenden Tank gepumpt. Dabei tritt jedoch ein wenig Öl aus und läuft in den Garten des Bestellers. Die Kosten der Schadensbeseitigung können gegen den Lieferanten aufgrund pVV nach § 280 BGB geltend gemacht werden.
Ein ähnliches, im Gesetz nicht geregeltes Rechtsinstitut, das einen Schadensersatzanspruch begründete, war die culpa in contrahendo (c. i. c., Verschulden bei Vertragsverhandlungen). Die cic ist nunmehr in § 311 Abs. 2 und 3 BGB gesetzlich geregelt.

_____________________________________

Besondere Vertragstypen

Kaufvertrag § 433 ff. BGB

gegenseitiger Vertrag durch den Gegenstände gegen Zahlung von Geld dauerhaft und entgültig von einer Person auf eine andere übertragen werden.

Ein Kaufvertrag besteht aus zwei auf einander bezogenen, inhaltlich übereinstimmenden Willenserklärungen (Angebot und Annahme), durch welche sich der Verkäufer zur Übereignung und Übergabe der Kaufsache (auch "Lieferung" genannt) und der Käufer zur Bezahlung des Kaufpreises ("Kaufsumme") und zur Abnahme der Kaufsache verpflichtet (vgl.§ 433BGB).

Gegenstände 

-körperliche = Sachen

o.
unkörperliche = Rechte § 453 BGB

-bewegliche Sache


o. 
unbeweglich (Immobilie)
o. 
Tier (§ 90a)

§ 434 mangelhafte Leistung ist eine Pflichtverletzung 


280 ff. BGB – 437 BGB       439 BGB
  Nachbesserung Neulieferung

· Rücktritt

· Schadensersatz

· Ersatz vergeblicher Aufwendungen

Anspruch auf Nacherfüllung § 439 BGB

Minderung § 441 BGB

Erweiterung des gesetzlichen Fehlerbegriffs

§ 434 I 3 BGB – Werbung o. Kennzeichnung

§ 434 II unsachgemäße Ausführung einer vereinbarten Montage oder fehlerhafter

   Montageanleitung (sog. IKEA – Klausel)




_______________________________________

Minderung = Herabsetzung des Kaufpreises

§ 441 BGB

-----------









----------------

Gewährleistung ist ausgeschlossen wenn der Käufer bei Vertragsschluss den Mangel kennt

oder

 in Folge grobfahrlässiger Unkenntnis nicht kennt § 442 BGB (außer Verkäufer hat Mangel arglistig verschwiegen oder Garantie abgegeben)




_______________________________________

Verbrauchgüterkauf §§ 474 ff., 13, 14 BGB

-besserer Verbraucherschutz

· z. B. § 447 BGB (Gefahr des Untergangs/Verlust bei Warenversendung geht nicht auf den Käufer über)

· § 476 BGB – Beweislastumkehr – 6 Monate nach Erhalt der Ware

· § 478 BGB Einzelhändler 

Lieferant

________________________________________

Werkvertrag §§ 631 ff. BGB

= gegenseitig verpflichtender Vertrag bei dem ein bestimmter Erfolg (= Werk) versprochen wird (z. B. Hausbau)

Beim Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB) schuldet der Unternehmer dem Besteller die Herstellung eines Werkes, das heißt die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges körperlicher oder nichtkörperlicher Art und der Besteller als Gegenleistung dem Unternehmer den Werklohn. Gegenstand typischer Werkverträge sind Bauarbeiten, Reparaturarbeiten, handwerkliche Tätigkeiten (Möbelanfertigung, Installation, Tapezieren), Transportleistungen (beispielsweise Taxifahrt) oder die Erstellung von Gutachten und Plänen.

Der Unternehmer ist dabei derjenige, der das Werk erstellt. 

Abzugrenzen ist der Werkvertrag vom Dienst- und Kaufvertrag. Dabei ist beim Werkvertrag im Gegensatz zum Dienstvertrag ein bestimmter Erfolg geschuldet und nicht lediglich eine Tätigkeit. Beim Kaufvertrag ist nicht die Herstellung, sondern die Verschaffung der Sache Vertragsinhalt. 

Die Fälligkeit der Vergütung des Werkvertrags tritt mit der Abnahme des Werkes ein (§§ 640, 641 BGB). Damit tritt der Unternehmer mit der Erstellung des Werkes in Vorleistung, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

Abgrenzung zum Dienstvertrag §§ 611 BGB


kein Erfolg, nur Tätigkeit geschuldet (z. B. Arbeitsvertrag)

Werk:

-körperlich 

(z. B. Haus)

-unkörperlich 
(z. B. Beförderung, Software)

muss frei von Sach- und Rechtsmängeln sein = vereinbarte Beschaffenheit § 633 BGB

Pflichten des Bestellers: 

-Zahlungspflicht § 632 BGB

-Abnahme § 640 BGB

Bei Herstellung beweglicher Sachen § 651 BGB

(früher Werklieferungsvertrag) 

jetzt kaufrechtliche Regelungen

________________________________________________

Dienstvertrag § 611 ff BGB

Der Dienstvertrag ist die Grundlage aller Arbeitsverträge. Der Arbeitsvertrag unterscheidet sich vom "normalen" Dienstvertrag dadurch, dass er tiefergehende gegenseitige Rechte und Pflichten (z. B. Entgeltfortzahlung, Urlaub, Weisungsabhängigkeit, Fürsorge- und Treuepflichten) enthält. Nicht nur das Arbeitsverhältnis, sondern grundsätzlich jede Dienstleistung wird in Deutschland vertraglich über den Dienstvertrag nach § 611 BGB behandelt.

Der Dienstvertrag ist ein schuldrechtlicher Vertrag durch den der eine Teil zur Leistung der versprochenen Dienste und der andere Teil zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet wird. Die Parteien des Vertrages heißen Dienstberechtigter (der Gläubiger der Dienstleistung) und Dienstverpflichteter (Schuldner). Geschuldet wird vom Dienstverpflichteten die Leistung, in Abgrenzung zum Werkvertrag jedoch nicht der Erfolg. Daneben grenzt sich der Dienstvertrag vom Werkvertrag durch die Gestaltung als Dauerschuldverhältnis ab. Soll der Dienstvertrag vor Erbringung der Leistung beendet werden, so ist die Beendigung über die Kündigung vorzunehmen.

